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nach den Vorſchriften der Rubriken nd den Decreten der Riten⸗

2
congregation geordnet, nd hiebei darf
Feſtes nicht überſehen werden. 1e Dignität des Herz Jeſu⸗

Betreffs der Votivmeſſe dem erſten Freitag jeden Monats
gibt da Decret hinreichend uſs möge nuur emer werden,
daſs es nicht erforderlich ſei, daſ

8 dieſe Andachtsübungen ereits ein⸗
geführt ſind, ſie können auch erſt eingeführt werden (peragentur).
daſs S jedoch nicht genüge, etwa einzelne oder mehrere Gläubige
privatim für ſich aAam erſten Freitag jeden onats dieſe Uebungen
machen nd einer beſtimmten beiwohnen, ſondern dieſe Uebungen
nüſſen öffentliche ſein nd die Approbation de Ordinarius 1

halten aben.
Zum Schluſſe möge für diejenigen, welche ilie das

Officium 88 CoOrdis Jesu. wie * der Diöceſe Venedig concediert
iſt, recitieren dürfen, eine. Entſcheidung der Erwähnung
finden. Einige Breviere aben In dieſem Officium bei den

Hrevia und der kleinen Horen zwei Alleluja beigedruckt,
Ute bei den Feſten der öſterlichen Zeit. Auf eine Anfrage des Bi.
ſchofs von De „acathecas hin hat die R geantwortet: NIihil
inovandum. teſe Alleluja ſollen nicht beigefügt werden.
(31 März 1879, 20

inz Joſef Schwarz.

XV e  in aus dem Gaſthau Ein Cooperator
überſandte der Redaction der Quartalſchrift folgenden Qſu „Der
Pfarrer des rtes, an welchem ich erſt Urze Zeit verweilte, brachte
jeden Morgen das betreffende Quantum Meſswein In einem eigenen
Fläſchchen In die1 ＋

E. der Pfarrer habe den Kirchenwein
In eigener Verwaltung und ES ſei alles In beſter rdnung. Dem
bar aber nicht Es war das Feſt des hl V., die 55 ziemlich
voll, Pfarrer und Cooperator ſtanden zu gleicher Zeit anl Altare

kam die Communion nd bei der sumptio Sanguinis merke ich
3u meinem Schrecken, daſs da Genoſſene nicht Wein, ondern eine

weißer Liqueur ſei Da ich doch über allen Zweifel nicht erhaben
war, fuhr ich wie gewöhnlich fort. In die Sacriſtei zurückgekehrt,
meldete ich dem Pfarrer mein Bedenken, der un ſeinerſeits auch
erklärte, auch ihm ſei das etranke ſo ſonderbar vorgekommen. Nun
wurde der ˙ den Gläſern noch übrig gebliebene Reſt unterſucht,
auch die Flaſche Aus der die Flüſſigkeit genommen wurde, gepru t,
wobei S ſich zur Evidenz herausſtellte, daſs wir nicht Wein, ſondern
Liqueur conſecriert hatten. Wie kam nun das? eit vielen V  ahren
beſtand dortſelbſt die Gewohnheit, den Kirchenwein Nn einer Flaſche
vom Ortswirtshauſe 3u blen Dieſe Flaſ reichte ungefähr drei Tage
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und dann wurde wieder dorthin geſchickt. So war eS bei den Vor⸗
gängern des Pfarrers, ſo auch beim jetzigen Pfarrer ſeit zwanzig Jahren.
An jenem Tage nun (vielleicht auch Uher ſchon öfter!) verwechſelte
die irtin die laſchen, wie ſie ſelbſt aber nicht etwa ſchmerzlich
etroffen, eingeſtand und geſchah bei der noch herrſchenden Dunkelheit
die nichtige Celebration. ch erklarte ſofort, daſs ich einen vom
Wirtshaus bezogenen Wein mehr conſecrieren werde und daſs ich lieber
auf eigene Koſten mir einen echten Wein beſchaffen würde; das hatte
ſeine Wirkung, auch der Herr Pfarrer ertlarte ſich einverſtanden, ich
aber gieng tante pede In die nächſte Pfarrei und holte gleich einige
Flaſchen Meſswein, bis eine größere Sendung anlangt. Woher ſtammte
aber jener Wirtshauswein? Von einem fränkiſchen Iuden, welcher
ſeit Jahren die Pfarrei mit ſeiner Ware bediente, der irtin zum
ohnée ährlich eln Kleid zum Präſente ma und QAbet eln 9
Geſchäft ma  * Hinterher ſchimpfte die irtin natürlich nicht wenig
und drohte ns mit dem Juden, der uns chon das Nothwendige
relben würde. Er hat wohlweislich geſchwiegen. Auch erfuhr ich,
daſs meine Vorgänger auch 0  Er Zweifel äußerten des Kirchen⸗
weines, aber CS blieb eben immer beim en Was ſoll man ſich
da enken 0  6 dies die Pfarrei geweſen ſein, iun welcher
der rector CClesiae ſeinen Meſswein aus dem Wirtshauſe bezieht!

. Y Nach Hellenthal (Hilfsbuch für Weinbeſitzer und Wein⸗
händler, Hartleben iſt Liqueur theoretiſch eine Auflöſung
von reinem er in Wein; allein iſt derſelbe eine eit
compliciertere Flüſſigkeit, die jeder Fabrikant nach Gutdünken dem
eſchmacke des Publicums anzupaſſen meint.

Der gewöhnliche Liqueur be
Weißem Candiszucke t aus 150 Kilogramm
Wein 12⁵

**. Liter
Feinem Cognac—

6⁵5⁴

—

und dann wurde wieder dorthin geſchickt. So war es bei den Vor⸗

gängern des Pfarrers, ſo auch beim jetzigen Pfarrer ſeit zwanzig Jahren.

An jenem Tage nun (vielleicht auch früher ſchon öfter!) verwechſelte

die Wirtin die Flaſchen, wie ſie ſelbſt, aber nicht etwa ſchmerzlich

betroffen, eingeſtand und ſo geſchah bei der noch herrſchenden Dunkelheit

die nichtige Celebration. Ich erklärte ſofort, daſs ich keinen vom

Wirtshaus bezogenen Wein mehr conſecrieren werde und daſs ich lieber

auf eigene Koſten mir einen echten Wein beſchaffen würde; das hatte

ſeine Wirkung, auch der Herr Pfarrer erklärte ſich einverſtanden, ich

aber gieng stanté pedeé in die nächſte Pfarrei und holte gleich einige

Flaſchen Meſswein, bis eine größere Sendung anlangt. Woher ſtammte

aber jener Wirtshauswein? Von einem fränkiſchen Juden, welcher

ſeit Jahren die Pfarrei mit ſeiner Ware bediente, der Wirtin zum

Lohne jährlich ein Kleid zum Präſente machte und dabei ein gutes

Geſchäft machte. Hinterher ſchimpfte die Wirtin natürlich nicht wenig

und drohte uns mit dem Juden, der uns ſchon das Nothwendige

ſchreiben würde. Er hat wohlweislich geſchwiegen. Auch erfuhr ich,

daſs meine Vorgänger auch öfter Zweifel äußerten wegen des Kirchen⸗

weines, aber es blieb eben immer beim alten. Was ſoll man ſich

da denken? Möchte dies die letzte Pfarrei geweſen ſein, in welcher

der rector ecclesiae ſeinen Meſswein aus dem Wirtshauſe bezieht!

Löſung. Nach Hellenthal (Hilfsbuch für Weinbeſitzer und Wein⸗

händler, Hartleben 1883) iſt Liqueur theoretiſch eine Auflöſung

von reinem Zucker in Wein; allein praktiſch iſt derſelbe eine weit

compliciertere Flüſſigkeit, die jeder Fabrikant nach Gutdünken dem

Geſchmacke des Publicums anzupaſſen meint.

Der gewöhnliche Liqueur be

Weißem Candiszucke

—

ſicht 305

150 Kilogramm

Wein

—

12⁵ Liter

Feinem Cognac ö

Zuſ

ammuen 295 Kilchh, welche 200 Sier ausmachen

Darnach iſt Liqueur als materia valida consecrationis wohl

kaum zu betrachten. Wäre die Beimiſchung von Zucker viel geringer,

ſo halten wir dadurch die Natur des Weines nicht für geändert,

beſonders weil Zucker eine dem Weine keineswegs fremde Subſtanz iſt.

Denn der Traubenmoſt, welcher materia valida iſt, beſteht aus Waſſer,

etwa 24 ,% Zucker und 6½ / Säuren (Gerbſäure u. ſ. w.). Au

im ausgegohrenen Weine findet ſich noch Zucker, welcher der Ein⸗

wirkung der Hefe widerſtand und ſich nicht zu Alkohol umbildete.

Es gibt Naturweine, die ihres großen Zuckergehaltes wegen als

alaga.

Liqueurweine bezeichnet werden, z. B.

Was nun den von gewöhnlichen Händlern gelieferten Wein

anbelangt, ſo braucht nicht wiederholt zu werden, daſs derſelbe garZufammen 285 Kilogr. ö welche 200 Liter ausmachen.

Darnach iſt Liqueur als materia Valida Consecrationis wohl
kaum betrachten. Wäre die Beimiſchung von U viel geringer,

halten wir dadurch die Qatur des eines nicht für geändert,
beſonders eil EL eine dem Weine keineswegs fremde Ubſtanz iſt
Denn der Traubenmoſt, welcher materia valida iſt, beſteht Aus Waſſer
etwa u  2 und 6½ 970⁰ Gduren (Gerbſäure Au
Im ausgegohrenen Weine nde ſich noch ucker, welcher der Ein  2  2
wirkung der Hefe widerſtand und ſich nicht Alkohol umbildete.
Es gibt Naturweine, die thre großen Zuckergehaltes wegen als

alagaLiqueurweine bezeichnet werden,
Was den von gewöhnlichen Händlern gelieferten Wein

anbelangt, ſo braucht nicht wiederholt zu werden, daſs derſelbe gar
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keine Garantie für Echtheit bietet. In Ländern, welche wenig oder
keinen Wein erzeugen, wird aller mögliche Wein verkauft, der keinen
Tropfen Rebenſaft enthält. So Hellenthal. Auch die Weinbergbeſitzer
üben ſchon ſehr allgemein erſchiedene Methoden Verbeſſerung
des Weines, wodurch das Quantum desſelben auf das Oppelte, 10 auf
das vierfache und fünffache des aus den Trauben gewonnenen oſtes
erhöht wird. Wir wollen dieſe Methoden (Galliſieren, Petiotiſieren)
hier nicht auseinanderſetzen, da ſie Iu dieſer eitſchrift V  ahrg 1881,
Heft I) chon behandelt worden ind

Das Gemeinſame erſelben iſt, daſ durch Zuſatz von EL
und Waſſer der Traubenmoſt vermehr wird. Das Chaptaliſieren,
wodurch Uur überflüſſige Säure entfern wird, halten wir für un  —  —

bedenklich. Es ird nur bei vorzüglichen Weinſorten angewendet.
Auch das Galliſieren glauben wir noch für zuläſſig erklären zu können
(wenigſtens was die Giltigkeit der Materie anbelangt) inſoferne das
elbe einen anderen Zweck hat, als den zu geringen Alkoholgehalt
Uum etwa des eines erhö en Was das Galliſieren
Im höheren Grade, und endlich das Petiotiſieren betrifft, ſo iſt ſo
erzeugter Wein, venn nicht gewiſs, doch höchſt wahr  ein
materia invalida.

Derſelbe erreicht niemals die Ute des ganz natürlichen Weines;
denn wenn auch die emiſchen Beſtandtheile dieſelben ſind, iſt doch
die Miſchung niemals die gleiche Uebrigens iſt die rage, ob unſt
wein giltig conſecriert werden könne, für die Praxis ohne Belang,
denn da gilt immer der Grundſatz, daſs man außer einem 0  0
nUr ſichere aterie gebrauchen dürfe.

inz Spiritual r Ignaz ild

(Beichtzettel geſtohlen und verkauft.) Ein muth⸗
williger Burſche Aus einem ffenen Bei viele ter  —
nd maꝗ ten
beichtzettel zuſammen, verkau dieſelben lauen, bei  euen Leuten

andel damit. Später geht doch n ich,‚ geht
ſe beichten und Tklärt ſich bereit 3u thun, was man ihm zur
Buße auferlegt.

Es räg ſich Wie viele Sünden hat begangen? Antwort
Er hat mehrere Sünden Abet begangen: der Verführung zum Böſen,
nämlich zur Unterlaſſung des vorgeſchriebenen Empfanges der Sacra⸗
mente; des Aergerniſſes, wenn die Sache, wie leicht möglich und
wie vorausſehen konnte, bekannt wird; des Diebſtahls, obwohl
Im Kleinen. Aber iſt hier nicht auch die malitia eines sacrilegium
oder einer Simonie vorhanden? Im vorliegenden Falle nde
kein sacrilegium reale ＋ weil die Beichtzettel kein heiliger
Gegenſtand ſind, wohl aber ein 10cale: „Sacrilegium COILI-


